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Bekanntmachungen 

Änderung der Finanzsatzung des Kirchenkreises Neumün
ster vom 1. Januar 1980 

Die Finanzsatzung des Kirchenkreises Neumünster vom 
1. Januar 198() (GVOBI. der r\EK 1980 S. 31 ff.) ist durch Be
schlüsse der Kirchenkreissynode vom 6. Mai 1993 geändert
bzw. ergänzt worden. Die Neufassung der Satzung wird hier
mit\ eröffentl icht.

Die Satzung ist am 11. Oktober 1993 kirchenaufsichtlich ge
nehmigt worden. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Dr. Blaschke 

Az.: 84101 - Neumünster - VH I 

* 

Finanzsatzung des Kirchenkreises Neumünster 

§1
Grundsatz 

Die Kirchensteuerzuweisung wird zur Deckung des Be
darfs der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises unter 

Berücksichtigung einer gemeinsamen Finanzplanung sowie 
der Ausgleichsfunktion des Kirchenkreises verteilt. 

§2
Finanzplanung 

(1) Tm Interesse einer gemeinsamen Fina11/planung der
Kirchengemeinden, der Kirchengemcindeverb,1nde und des 
Kirchenkreises kann der Kirchenkreisvorstand im Einverneh
men mit dem Finanzausschuß Richtlinien für die Aufstellung 
der Haushaltspliine erlassen. 

(2) Für die Durchführung von I'\eubauten und größeren
Instandsetzungen (§ 12) sowie für denkmalpflegerische Auf
gaben (§ 13) kann der Kirchenkreisvorstand im Einverneh
men mit dem Finanzausschuß einen Bedarfs- und Zeitplan 
aufstellen. In diesem Fall ist von einem Planungsrahmen von 
mindestens zwei Haushaltsjahren auszugehen. 

(3) Für die Zuwendung von Mitteln aus dem Sockelbetrag
(§ 8) und aus dem Lastenausgleich (§ 10) ist von der Kirchen
kreissynode für zwei Haushaltsjahre im voraus durch Be
schluß festzulegen, in welchem Umfang Mittel zur Verfügung
gestellt werden,

(4) Im Rahmen der Haushaltberatungen beschließt die Kir
chenkreissynode für zwei Jahre im voraus einen Vomhun
dertsatz, der das Verhältnis der Mittel für den Kirchenkreis 
und seine Einrichtungen einerseits(§ 7) und der Zuweisungen 
an die Kirchengemeinden andererseits(§§ 8-11) festlegt. 
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§3
Finanzausschuß 

( 1) Die Kirchenkreissynode bildet aus ihrer Mitte einen Fi
nanzausschuß. 

(2) Der finanzausschuß hat insbesondere folgende Aufga
ben: 

a) Mitwirkung bei allen nach dieser Satzung vorgesehenen
Entscheidungen dec, Kirchenkreisvorstandes,

b) Prüfung des \ l'm Kirchenkreisvorstand vor,:u lt•gcnden
Haushaltsplanes für den Kirchenkreis und Berichterstat
tung an die Kirchenkreissynodt•,

c) Prüfung der Jahresrechnung sowie Berichterstattung an
die Kirchenkreissynode,

d) Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im Haushalt des Kirchenkreises auf Antrag des Kirchen
kreisvorstandes im Rahmen der Beschlüsse der Kirchen·
kreissynode,

e) Beratung des Kirchenkreises und der Kirchengemeinden in
Finanzangelegenheiten.

(3) Bei Pri.ifungL'n, die den Kirchenkreishaushalt betreffen,
kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Finanzaus
schusses Sonderprüfungen anordnen. 

(4) Weitere Aufgaben körmen von der Kirchenkreissynode
oder vom Kirchenkreisvorstand übertragen werden. 

(5) Der Finanzausschuß besteht aus fünf Mitgliedern, da
von zwei Pastorinnen oder Pastoren bzw. hauptamtliche Mit
arbeiterinnen oder Mitarbeiter. Sie werden von der Kirchen
kreissynode für die Dauer ihrer Amtszeit gewählt. Die Kir
chenkreissynode wählt fi.ir die von ihr gewählten Pastorirmen 
oder Pastoren sowie für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeitn in L'iner gemeinsamen Liste Lwei Stcl 1 \·crtre
terinnen oder Stellvertreter tmd für die übrigen Mitglieder in 
einer weiteren Liste drei Stellvertreterinnen oder Stellvertre
ter. Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter nehmen die 
Vertretung jeweils in der [{eihcnfolge ihrer Wahl wahr und 
rücken beim Ausscheiden eines Mitgliedes in dieser Reihen
folge in den Finanzausschuß nach. Mitglieder des Kirchen
kreisvorstandes kiinncn nicht dem Finanzausschul.l angehö
ren. 

(6) Der Finanzausschuß wählt aus seiner Mitte seine Vor
sitzende oder seinen Vorsitzenden und deren bzw. dessen 
Stellvertreterin oder Stellvertreter. 

(7) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Finanzaus
schusses nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des 
Kirchenkreisvorstandes teil. 

§4
Kirchensteuerverteilmasse 

Uit· Höhe der zu verteilenden Kir(ht·nsteuerzuweisung fi.ir 
dds jewt·ilige Haushaltsjahr wird\ ,m der Synode im Rahmt>n 
des Haushaltsplans festgelegt und damit garantiert. Dabei ist 
die Kirchensteuerschätzung des K ordelbischen Kirchenamtes 
zu berücksichtigen. Kirchensteuermindereinnahmen im vor
letzten Haushaltsjahr werden von der Verteilmasse in Abzug 
gebracht, Kirchensteuermehreinnahmen im vorletzten Haus
haltsjahr werden ihr zugerechnet. 

§5

( 1  \ Die Mittel für zentrale Zahlung der Dienstbezüge der 
Pastorinnen und Pastoren sowie für die Sicherung der Versor
gung dt·r l'astorinnen und l'astort'n sowie der Kirchenbeam· 

tinnen und Kirchenbeamten werden nach l\1aßgabe des § 6 
bereitgestellt. 

(2) Der Finanzbedarf des Kirchenkreises umfaßt die jährli
chen Mittel für die Aufgaben und Einrichtungen des Kirchen
kreises (§ 7). 

(3) Der jährliche Finanzbedarf der Kirche;1[emeinden wird
durch einen Sockelbetrag (§ 8), durch Schlü�selzuweisungen 
(§ 9) und durch ZU\\t'ndungen aus dl'm Lastenausgleich
(§ 10) gedeckt

(4) Darüber hinaus können Kirchengemeinden, Kirchen
gemeindeverbände und der Kirchenkreis aut besonderen An
trag hin Mittel aus den Rücklagen für Investitionen(§ 12), für 
Denkmalpflege(§ 13) und fi.ir Sondervorhaben (§ ] 4) er halten. 

(5) Örtliche Einnahmen der Kirchengemeinden werden
auf die Zuweisungen nach Absatz 3 und 4 nicht angerechnet. 

(6) Die Soldatenkirchensteuer wird den Standortgemein
den zugewiesen; eine Anrechnung auf die ühigen Zuweisun
gen findet nicht statt. 

§6
ßt·soldung der Pastoriimen und l'ac,toren 

sowie Versorgung der Pastorinnen und Pastoren 
sowie der Kirchenbeamtinnen und der Kirchenbeamten 

(1) Die Mittel für die zentrale Zahlung der Dienst-und Ver
sorgungsbezüge der Pastorinnen und Pastoren entsprechend 
den Bestimmungen des Finanzgesetzes werden vor Anwen-· 
dung des Verteilungsschlüssels nach§ 2 \bc,,1t1: 4 von der all
gemeinden Kirchensteuerzuweisung abgeschöpft. 

(2) Erträge aus dem Pfarrvermögen der Kirchengemein
den sind an den Kirchenkreis abzuführen und für die Pfarrbe
soldung einzusetzen. 

(3) Die Beträge zur Sichenmg der Versorgung der Kirchen
beamten werden entsprechend der Festsetzung durch das 
Nordelbische Kirchenamt von den Anstellungsträgern durch 
Umbge erhoben(§ 15). 

§7
Bed,irf des Kirchenkreisl's 

Die Haushaltsmittel für die Aufgaben und die Einrichtun
gen des Kirchenkreises sowie für die Pflichtrücklagen werden 
jährlich mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes durch 
die Kirchenkreissynode bereitgestellt. 

§8
Sockelbetrag für die Kirchengemeinden 

(1) Allen Kirchengemeinden wird ein glP1clwr Sockelbe
trag zur Verfugung gestellt, der sich bei jeder zusätLlichen 
Predigtstätte (Kirche, Kapelle; siehe Protokollnotiz) um die 
Hlilfte eines SockelbetragL'" erhiiht. 

(2) Die Mittel., die als Snck,,lbdrag den Kirchengemeindt·n
zuflieLien, betragen mindestens 10 v.H. des nach§ 5 Absatz 3 
und§ 11 Absatz 2 dieser Satzung auszuzahlenden Gesamtbe
trages. 

§9
Schlüsselzuweisungen an die Kirchengemeinden 

( 1) Die Kirchengemeinden erhalten zur Deckung ihres Be
darfs Schlüsselzuweisungen aus den nach§ 5 Absatz 3 zur 
Verfügung stehenden Mitteln, soweit sie nicht für die Aus
zahlung des Sockelbetrages (§ 8) und des Lastenausgleichs 
(� ICIJ ht'rangezogen werdt•n. 



Nr.21 GVOBI. 1993 Seite 259 

(2) Die Verleilung erfolgt nach den Gemeindegliederzah
len, die das Nordelbische Kirchenamt für die Zuweisung der 
Steuermittel an den Kirchenkreis zugrundelegt. 

§ 10
Lastenausgleich der Kirchengemeinden 

(1) Für den Betrieb nm Kindertageseinrichtungen (Kinder
tagesstätten und kindcrgarlPnähnliche Einrichtungen) und 
für die seelsorgerliche Betreuung der Bewohneriimen und He
wohner von Alten- umi Pflegeheimen sorgt der Kirchenkreis 
für einen Lastenausgkich der Gemeinden untereinander. 

(2) fiir diesen Lastenausgleich 1:ieschlieRt die Kirchenkreis
svnode nc1ch § 2 Absatz 3 einen Vomhundertsatz, der minde
stens 5 Y.H. der Mittel nach§ 5 Absatz 3 und§ 11 Absatz 2 
beträgt. 

(3) Die Bemessung der Zuwendungen für den Betrieb von
Kindertageseinrichtungen ,,rfolgt nach dem Schlüssel, der 
durch die Aufwendungen für das pädagogische Personal \·or
gegeben ist. Dabei sollen bei kindergartenähnliche Einrich
tungen auch die Kosten für 1°:idagogisches Per�cmal berück
sichtigt werden, die von der öffentlichen Förderung ausge
nurnmen si.nd 

(4) Kirchengemeinden, die für die seelsorgerliche Betreu
ung der Bewohnerinnen Ut,d Bewohner von Alten- und Pfle
gef:eimen Stellen mit mindestens 20 Wochenstunden einrich
ten, erhalten einen Zuschuß, on 50 v.H. der tatsächlichen Per
sonalkosten. 

§11
Bildung gemeinsamer Rücklagen 

(1) Für die Firwnzierung von Investitionen (§ 12), \·on
denkmalptlegerischen Aufgaben(§ 13) sowie für Sondervor
haben (§ 14) werden beim Kircbenkreis gemeinsame Rück
lagen gebildet. 

(2) Die Mittel, die den Rücklagen 2:ufließen, werden mit
dem Beschluß zum Haushalt des Kirchenkreises jährlich fest
gelegt. Die hierfür erforderlichen Beträge werden vor Anwen
dung des Vertpdung�-,chlüssl'ls nach§ 2 AbsatJ 4 dieser S,it
zung von der allgemeinen Kirchensteuerzuv:eisung abge
schöpft. 

§ 12
Investitionsrücklage 

(1) Die Investitionsrücklage wird zur Fwanzierung von
Neubauten und größeren Instandsetz1mgen an Gebäuden so
wie zur Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken gebil
det. Entsprechende Anträge sind spätestens bis zum 1. Sep
tember des Vorjahres an den Kirchenkreisvorstand zu richten. 

(2) (Jher die ,\nträge entscheidet d('r Kirchenkreisvorstand
im Finvenwhmen mit dem Finanz,rnsschul( Die Entschei
dungen sind der Kirchenkreissynode bei der nächsten Ta
gung bekanntzugeben. 

§ 13
Rücklage für Denkmalpflege 

Für die Deckung von Kosten für denkmalpflegeriche Auf
gaben körrnen i\ntr:igc bis zum 1. September des Vorjahres 
gestellt werden. Über die Vergabe entscheidet der Kirchend
krei,,\·orst,md im Einvernehmen mit dcrn Finanzausschuß. 
Die Entscheidtmgen sind der Kirchenkreissynode bei der 
nächsten Tagung bekarmtzugeben. 

§ 14
Rücklage für Sondervorhaben 

Für Sondervorhaben können Anträge an den Kirchenkreis
vorstand gestellt werden, über die dieser entscheidet. Die Ent
scheidung ist dem Finanzausschuß bekanntzugeben. 

§ 15
Umlagen 

(1) Zur Finanzierung der Kosten für das Rentamt be
schließt die Kirchendkreissynode im Rahmen der jiihrliclwn 
Haushaltsberatungen des Kirchenkreise eine Umlage (Ren
tamtsumlage). 

(2) Die Kosten für das Rentamt werden zum einen gedeckt
durch den Verwaltungskostenanteil der angeschlossenen Ein
richtungen des Kirchenkreises, der Kirchengemeindeverbän
de und der Kirchengemeinden, in deren Finarvierung T\fittel 
einfließen, die nicht durch kirchliche Haushalte bereitgestellt 
werden. Die Höhe des Verwaltungskostenanteils beschließt 
der Kirchenkreisvorstand im Einvernehmen mit dem Finanz
ausschuß. Die restlichen Kosten werden je zur H(ilfte vum Kir
chendkreis und von den Kirchengemeinden getragen. Der 
Heitrag der Kirchengemeinden errechnet sich anteilig nach 
den Gemeindegliederzahlen. 

(3) Darüber hinaus können weitere einmalige Umlagen
von der Synode festgelegt werden. 

§ 16
Einspruchsrecht 

(1) Die Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbän
de können gegen eine nach Bestimmungen dieser Satzung ge
troffene Entscheidung des Kirchenkreisvorstandes Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist innerhalb eines Monats nach Ein
gang der Entscheidung bei der oder dem Vorsitzenden des 
Kirchenkreisvorstands schriftlich einzulegen und zu begrün
den. Über den Einspruch entscheidet der Kirchenkreisvor
stand im Einvernehmen mit dem Finanzausschuß. Der Kir
chenkreisvorstand mug auf Verlangen bei den Beratungen 
über den Einspruch Vertreterinnen oder Vertreter dt'r oder 
des Betroffenen hören. Die Einspruchsentscheidung ist 
schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 

(2) Gegen die erneute Fntscheidung des Kirchenkreisvor
standes ist innerhalb eines Monats die Beschwerde an die Kir
chenkreissynode zulässig, wenn ein Rechtsverstoß geltend 
gemacht wird. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir
kung. Die Kirchenkreissynode entscheidet endgültig. 

§ 17
Übergangsregelungen 

Die Kirchenkreissynode k,mn für§ 4, § 8 Absatz 2 und§ 11 
Absatz 2 dieser Satzung Übergangsregelungen für einen Zeit
raum von höchstens drei Jahren beschließen. 

§ 18
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 1. Januar 1994 in Kraft. Gleichzeitig 
wird die bisher gültige Finanzsatzung des Kirchenkreises 
n1m 1. Jcmuar 1980 außer Kraft gesetzt. 
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Erhöhung der tarifvertraglichen Entgelte für Mitarbeiter- Abrechnung der Einkünfte aus Nebentätigkeit 
unterkünfte 

Nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der Unter
künfte für nichtbeamtete Mitarbeiter vom 15.01.1982 (GVOBI. 
S. 79) verändern sich die Werte der einzelnen Unterkünfte zum
selben Zeitpunkt und um denselben Vonhundertsatz, wie sich
der amtliche Saachbezugswert für Wohnungen mit Heizung
und Beleuchtung ändert. Maßgebend hierfür ist die Sachbe
zugsverordnung des Bundes in der jeweiligen Fassung.

Nach dem Entwurf einer „Verordnung zur Änderw1g der 
Sachbezugsverordnung 1993" soll der maßgebende Bezugs
wert ab 01.01.1994 von derzeit ,'j90,00 DM monatlich auf 
610,00 DM, also um 3,39 v.H. angehoben werden. Wird die 
Verordnung dem Entwurf entsprechend beschlossen, erhö
hen sich ab 01.01.1994 die tarifvertraglichen Werte der Mitar
beiterunterkünfte um 3,39 v.H. 

Die von diesem Zeitpunkt an geltenden Sätze nach § 2 
Abs. 1 und Abs. -± Unterabs. 3 des Tarifvertrages vom 
15.01.1982 werden nachstehend abgedruckt: 

Werteklasse Personalunterkünfte DMjegm Nutzfüiche mo
natlich 
1 ohne ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen 9,43 
2 mit ausreichenden Gemeinschaftseinrichtungen 10,43 
3 mit eigenem Bad oder Dusche 11,93 
4 mit eigener Toilette und Bad oder Dusche 13,28 
5 mit eigener Kochnische, Toilette und Bad oder Dusche 14,15 
In§ 2 Abs. 4 Unterabs. 3 lautet der Betrag „5,66 DM". 

Sollte der im \'erordnungsentwurf vorgesehene Leitwert 
noch geändert ,verden, kommen wir auf die Angelegenheit 
zurück. 

:\"ordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage 

S t o lt e  

Az.: 3552 - D 11/D 11 

Berufung der Mitglieder des Kirchenbeamtenausschusses 

Kiel, 12. Oktober 1993 

Die Kirchenleitung hat gemäß§ 2 Abs. 1 der Rechts\·erord
nung über die Zusammensetzung und Aufgaben des Kir
chenbeamtenausschusses vom 14. Dezember 1982 (GVOBl. 
1983 S. 32) die folgenden Kirchenbeamten als Mitglieder bzw. 
stellvertretende Mitglieder des Kirchenbeamtenausschusses 
berufen: 

Als Mitglieder: 
1. Bendfeldt, Wolf, Oberkirchenrat,
2. Burfeind, Pctl'f, Kirchenoberamtsrat,
3. Krakat, Detlef, Kirchenoberamtsrat,
-±. Kreckler, Michael, Kirchenamtsrat,
5. \krtens, Hermann, Kirchenoberverwaltungsrat.

Als stellvertretende Mitglieder:
1. Busch, Peter, Kirchenoberamtsrat,
2. Drews, Klaus-Peter, Kirchenoberverwaltungsrat,
3. Kläschen, Lennart, Kirchenoberamtsrat,
4. Marlow, Horst, Kirchenamtsrat,
5. Stoß, Wolfgang, Kirchenoberamtsrat.

KL Nr. 483/93 

Die Kirchenleitung 
Koh l  w age 

Bischof und Vorsitzender 

Kiel, 12. Oktober 1993 

Wir nehmen Bezug auf die Bekanntmachung im GVOBI. 
1993 Seite 96 und weisen nochmals darauf hin, daß Pastorin
nen und Pastoren, Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare, die im 
Jahre 1993 neben ihrem Hauptamt eine entgeltliche Nebentä
tigkeit oder mehrere solcher Tätigkeiten ausgeübt haben und 
daraus ein Bruttoentgelt von mehr als 9.iillll,- DM beziehen, 
der Abrechnungs- und Ablieferungspflicht unterliegen. 

Wir bitten die Betroffenen, uns die Abrechnung über den 
Nebenverdienst ggfls. bis zum 31. Januar 1994 vorzulegen. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

Stolte 

Az.: 31140 - D II  / D 11 

Pfarrstellenerrichtung 

Pfarrstelle des Kirchenkreises Lübeck für Altenarbeit (mit 
Wirkung vom 1. Januar 1994). 

Az.: 20 Altenarbeit Lübeck- P 11/P 1 

Berichtigung 

der Bekanntmachung der Rechtsverordnung über die Aus
bildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen allge
meinen kirchlichen Verwaltungsdienstes (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung gehobener Dienst - NEK; APOgD-NEK) 
vom 8.9.1993, Gesetz- und Verordnungsblatt der Nordelbi
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche Nr.19 vom 1. Oktober 
1993 

Der§ 2 hat folgende Fassung:In den Vorbereitungsdienst 
der Laufüahn des gehobenen allgemeinen kirchlichen Ver
waltungsdienstes kann eingestellt werden, wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung
zur Kirchenbeamtin oder zum Kirchenbeamten erfüllt, 

2. die Fachhochschulreife oder eine andere zu einem Hoch
schulstudium berechtigende Schulbildung oder einen als 
gleichwertig anerkannten Bildungsstand nachweist und 

3. im Zeitpunkt der Einstellung nicht älter als 32, als
Schwerbehinderte oder Schwerbehinderter nicht älter als 
40 Jahre alt ist. Locr Ausnahmen entscheidet bei dringendem 
dienstlichen Interesse die Ausbildungsbehörde. 

Nach dem§ 21 - Datum der Rechtsverordnung - ist anzu
fügen: 

Die Kirchenleitung 
Kohlwage, Bischof 
KL-Nr. -±05/93 

Es wird um handschriftliche Berichtigung gebeten. 

Az.: 3070 - E 1 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Kröger 
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Ste 11 enausschrei bungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Kirchengemeinde St. Luk as- Fuhl sb ü ttel im Kir
chenkreis Alt-Hamburg-Bezirk Nord - wird die 2. Pfarrstelle 
vakant tmd 1st zum 1 Juni 1994 mit einem Pastor oder einer 
Pastorin zu besetzen. Die 11,,setzung erfoigt durch Wahl des 
Kirchenvmscandes. 

Der gegenwärtige Pfarrstelleninhaber tritt zum 1.6.1994 in 
den Ruhestand 

Die St. Lukas-Gemeinde hat bei etwa 5.000 Gemeindeglie
dern von insgesamt ca. 1 l.üOil Einwohnern drei Pfarrstellen, 
wovon eine mit der Pröpstin des Nordbezirks be:,etzt ist. In 
der Gemeinde gibt t�s ,:ur Zeii keme Bezirkseinteilung. 

Im Zusammenwirken mit den hauptamtlichen Mitarbeitern 
(DiakoP, Kirchenmusikerin, Küster, Bürokraft, Raumpilege
rin) sind zahlreiche Ehrenamtliche an der Gemeindearbeit be
teiligt, u.a.in Gesprächs- und J--busbibelkreisen, Kinder--, Ju
gend- und andere Gemeindegruppen beim Besuchsdienst, bei 
Jer Gestaltung unterschiedlicher Gottesdienst,, ur1d in der 
Kirchenmusik. 

Die Kirchengemeinde SL Lukas unterhält einen Kindergar
ten mit ca. 60 Plätzen und 5 Mitarbeitern/innen. Sie ist an der 
Verwaltung und Betreuung euies in einer Nachbargemeinde 
gelegenen Altenheimes beteiligt. 

Gesucht wird eine Pastorin oder ein Pastor, der/ dem der 
Gottesdienst und die Verkündigung des Evangeliums in be
währ!Pn und neuen Formen am Herzen liegen, die/ der im be
sonderen die Öffnung der Gemeinde für jüngere Familien 
uber Kindergarten, Kinder- und Jugendarbeit als Berufung 
annimmt und gern im aktiven Miteinander von Haupt- und 
Ehrenamtlichen arbeitet. Die Pastorin oder der Pa�,tor sollte 
gern jünger sein. jedoch über Cemeindeerfahrung verfügen. 

Die Kirchmgerneinde St. Luhs stellt eine ca. 140 qm große 
Pastoratswohnung mit 6 Zimmern auf dem Kirchengrund
stück. Fuhisbüttel ist verkehrsgünstig gelegen, Grundschulen 
tmd Gvmnasium befinden sich in unmittelbarer Nähe. 

Für informelle ;\nfragen und Gespräche stehen haupt- lmd 
ehrenamtliche Mitarbeiter der Cemeinde zur Verfügung. Ter
minabsprachen hierzu können mit dem Kirchenbüro (Tel. 
040 / 596400) getroffen werden. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
bensla elf sind zu richten an die Frau Pröpstin des Kirchenkrei
ses All-Hamburg-Bezirk Nord -, Neue Burg 1, 20457 Ham
burg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pa1,tor Stzicker, Erdkampsweg 104, 22335 
Hamburg, Tel. 040 / 599515, Herr Hübner, stellvertretender 
Vorsitzender des Kirchenvorstandes, Moorreye 97, 22415 
Hamburg, und Frau T'röpstin Dr.Dr. Gelder, Tel. 040/3689-
272/273. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erschei
m·n dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 St. Lukas-Fu111:,büttel (2)-PI/P2 

In der Kirchengemnnde I--1 eiligen h a f e n im Kirchenkreis 
Oldenburg ist die 2. Pfarrstelle vakant und umgehend mit ei· 
nem Pasior oder einer Pastorin oder einem Pastoren--Ehepaar 

in einem jeweils eingeschränkten Dienstverh:iltnis (50 %) zu 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvor
standes.Heiligenhafen ist landschaftlich schön an der Ostsee 
gelegen und dient im Sommer vielen tausenden von Gästen 
als Kur- und Erholtmgsort.Die Kirchengemeinde Heiligenha
fen hat rund 7.300 Gemeindeglieder und ist in drei Gemeinde
bezirke mit je einem/r P,1stor/in unterteilt. Die dritte Pfarr
stelle ist zur Zeit mit einer Pastorin zu 50 % besetzt und wird 
zum 1. November 1995 zu einer vollen Pfarrstelle.Wir feiern 
unsere Gottesdienste in der fast 750 Jahre alten Stadtkirche. 
Über 30 hauptamtliche und viele ehrenamtliche Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen sind beschäftigt in den beiden Kinder
gärten, der Diakoniestation, auf den beiden Friedhöfen, in den 
beiden Gemeindehäusern und im Kirchenbüro.Die haupt
amtliche (B-)Kirchenmusikerin pflegt das überaus rege kir
chenmusikalische Leben. Die Diakonenstelle für Kinder- und 
Jugendarbeit ist ausgeschrieben. 

Im Pfarrbezirk II steht ein neues, komfortables Pastorat mit 
angebautem Gemeindehaus in ruhiger und schöner Lage zur 
Verfügung.Grund-, Haupt- und Realschule sind am Ort, 
Gymnasien lassen sich über gute Busverbindungen in Olden
burg und Burg auf Fehmarn schnell erreichen. 

Der Kirchenvorstand und die Mitarbeiter wünschen sich ei
nen Pastor oder eine Pastorin, der / die zu offener und kolle
gialer Zusammenarbeit bereit ist un.d die Gemeindearbeit mit 
den eigenen Gaben bereichert. Die bestehende Arbeit soll fort
geführt werden, aber wir sind offen und bereit für neue Anre
gungen und Konzepte in der Gemeindearbeit. Ferner soll die 
gute Zusammenarbeit mit dem Pastor an der Fachklinik für 
Psychiatrie. Neurologie und Rehabilitation fortgesetzt wer
den Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Oldenburg, Kirchenstraße 7, 23730 Neustadt, Holstein. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastorin Wiechmann, Kiekut 3, 23774 Hei
ligenhafen, Tel. 0 43 62 / 38 96, Pastor Dr. Zengel, Thulboden 
13. 23774 Heiligenhafen, Tel. 0 43 62 / 22 59, und Propst Dr.
Kramer, Kirchenstraße 7, 23730 Neustadt / Holstein, Tel. 0 45 
61 / 60 37.Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach
Erscheinen dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungs
blattes.

Az.: 20 Heiligenhafen (2) - P II/P 1 

In der Kirchengemeinde La ngenfe lde im Kirchenkreis 
Niendorf ist die Pfarrstelle vakant und umgehend mit einem 
Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastorenehepaar im je
weils eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %) zu besetzen. 
Dil:' Besetnmg erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 

Langenfelde ist keine „Idylle", hat aber idyllische Ecken 
und ist nahe der Innenstadt, aber auch nahe dem Volkspark 
und dem Niendorfer Gehege gelegen. Die Menschen, die hier 
wohnen, fühlen sich ihrem Stadtteil verbunden. Ca. 3.000 Ge
meindeglieder gehören zur Kirchengemeinde. Die große und 
moderne Kirche sollte nicht erschrecken. Sie hat viel Raum für 
alte und neue Wege in der Gottesdienstgestaltung und läßt 
unsere wertvolle Orgel klingen. Ein großzügiges Gemeinde
haus bietet Platz für diverse Aktivitäten, und ein kleiner Kin
dergarten (2 Gruppen, 4 Erzieherinnen) belebt den Gemein
dealltag. Ein geräumiges Pastorat mit Garten ist vorhanden. 
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Es geht menschlich, manchmal allzu menschlich bei uns zu. 
Die 'vritglieder des Kirchenvorstandes sind verlüilh1isnüiEig 
jung (;:wischen::;::; und 21 Jahre) offen und gespr:ich,berc-it. 
Lur Cnterstüt;:ung der pastoralen :-\rbci l gibt es einen jungen 
engagierten Kirchenmusiker und eine Sekretärin im Büro. Die 
Stellen des Diakons und eines Hausmeisters werden wieder 
besetzt werden.Wir Langenfelder möchten eine Pastorin oder 
einen Pastor oder ein Pastorenehepaar, die kontaktfreudig 
sind, mit Lust und ln,'ude uns seelsmgerlich begkitcn miigen 
ci11d es sch,1ften, ki1·chliche Akzente in unseren Allt<1;� /U set
Lt n :\ktivitiiten, alte und neue, fur c1lle Generationen solltL•n 
daL.1gd1ören, aber auch ilmere und äußere Ruhepau5en, die 
d;e Frc:ude an der Arbeit neu beleben. 

Eine besondere Chance bietet dabei die intensive Zusam
menarbeit mit dt'r benachbc1rten /weiten LangL'nklder Kir
chengemeinde. Lrngfristig ist eine\ \'icdt'r-Zusammt'niegung 
der beiden Gemeinden beabsichtigt. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Frau Bischöfin für den Spren
gel Hamburg über den Herrn Propst des Kirchenkreises l\'ien
dorf, Kollaustrage 239, 22453 Hamburg. 

\\'eitere Untt'rlc1gcn sind auf ,\nimdenmg ein;:urcicht'n. 
AusJ<.ünfte erteilen der stellvertretende Vorsitzende de;, Kir
chenYorstandes, Herr Germer, Tel. 0-±0 / 54 33 47, das Kir
chenbüro Tel. 040 / 54 51 49 und Frau Lindemann Tel. 040 / 
::; 40 33 68. 

,\blauf dl'r Bn\-erbungsfrist: Vier \\'ochcn nilch Frc;ch,c'irwn 
dil'"t'r Ausgilbe de, Cest'tz- und Vcrnrdnungsbl,itte;,. 

Az 20 Langenfelde (2) -P II/P 2 

Im Nordelbischen F rduenwerk  mit Dienstsitz in "-it'U
mi.in;,ter ist das Amt einer theologischen Referentin \ akant 
und möglichst umgehend mit einer Pastorin zu besetzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Berufung durch die Kirchenleitung 
auf Zeit. 

,-\n dieses Amt ist die stellvertrt'tt'nde Leitun,; des �mdel
bischen Frducnwt'rkes gebunden. 

Das Nordelbische Frauenwerk gliedert sich in die Fachbe-
reiche gemeinde- und gesellschaftsbezogene Frauenarbeit 
und :viüttergenesung (zwei Mutter-Kind-Kurheime). 

K(:nnzeichen dit'St'r '.:;teile: 

Pastorin sein und mit Fr,men .:irbc1 len 

Theologie mit Leib und Seele betreiben mit Frauen, die dar
auf schon lange warten 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in der Kirche 
füeologi sches Grundwissen vermitteln und Lust und Mut 
wecken, dies in Frauengruppen und Gemeinden umzuset
zen 

- skh den gesellschafts- und kirchenpolitischen Herausfor
derungen unserer Zeit stellen, sie aus frauenspezifischer
und theologischer Sicht reflektieren und damit zu ihrer
Bewältigung beitragen

- mil vielen Frauen zusammen lebendige Kirche leben und
dazu beitragen, sie immer neu zu schaffen - in Tagungen,
Seminaren, Studientagen; in Nordelbien und in den Kir
chenkreisen

- dies alles in einem interdisziplinären Kolleginnenteam ent
wickeln und verantworten

- sich einüben in L,,j,,:r,,; aufgc1ben .:,Jln'r'.:,'tl'n's1.'
Lcitunf�

\\'('nn �i1' '.':-d
r-
;t :-i_· ,,f)L!-� ;, .. t �, \\',i'_ 1:..::r1,._ !- :l · :�,"iqn l'1'\\1'1: ",' ·

Sie ::,1cl1 ,,ls theolug1scill' l�c•r,:n:ntin 

Bewerbungen mit au5führlichen�, haridv, >:··-hriebenen I t' 

benslauf sind zu richten ,m dle Kirr:henk·itu, .-.: der Norde:'7i-
schen E,.-Luth. Kircl-w. 1-:-1�:1ischc S'.r 21 -,� .'-l l:J3 KieL 

\!\,'eitere Llntvd.�-.12�';7 ;111.: iit1t 1\��:'�n ;_',r1,.,":�:·c11·\-1('11 

Aw,l�inttc t'rkilcn ,_i1,' 1 c1,u·i11 d,''., I\, ,._,, :'- .. hcn i :·,w,. 
wcrkcs, Pa:;torin K,4l he :::-:t:1cke�, 245:>1 >�, '. ,� , i ,-. , t er, Am 
Kirchiv,f 16,. T1·:, tl·i321 -::":571, und t l\ ,,, : ,.hcnrat Stu,c 
Nordelb1sche:, Kirchcnarn;, Tel. ().ß\ /' 

Ablaut der Be,.,·crbung5fri.sc: Vier 1Nu:::, 
dieser ,\u\i.�;1h" d{'�l C:c'---�'t/'- und Vcrnn-l1 ,1_1 

Az.: 2(1 \:Ol'ciclhischc-. Frc1uc11wcrk -- J' i1 

ln der Kirchengen1eind:_' �-)tcirib•.·k !;1', :., [' !�t·nki"eic.. '-,i,•r
rnarn - Hezirk Rt'inbel,_-r,:11.:tal -v;irci die-, 1 , ,r1sid]e ,·,1k.na1 
und ist zua1 01.04.199± mit einc:m P,,stor ,1d-:r �i11e1 J';,�st,x · 
oder einem Past.Jrem'hcpac;r im jewcib t•rngeschr:,1;kte1 
DienstYerhälh1is (50 ';c) zu besetzen. Di,- ll, ,,vi.wng erft.,::�' 
durch \\-,,hl des KirchemT-rstandes. 

l)iL' Ki r-chengt-'n1cint.ie liegt an1 ()st:i\_ ht'' ·-- ;,':d trand \: 1', 

1Iambu1·g (Hilbkdl) und auf <1n:,chlicf'L'J1dc>·i' ,, ilic,,w 
steimschen Gebiet Sie ist ir, 3 Gemeü,d,L 01r\c 1,,0g:lie,is'! i 
die weitgehende Selbständigkeit besilZf'n 

Der Bezirk Mi.immelm,mnsberg, zu d�·'" <lie 4. und :11\ ,, 
weitere PL1rrstel len der Ccs,3mtkird1en;-':u ,-,,·c1'de i:i Sleinr'• ,\ 
gehiitTll, icct Firn' Cr:1Ür1umsic'cl1un1� nw ,. ·,·:,!11111 bry,,• r1i,
nern untt'rschiedliclwr '\,1tion,1litiitcn 11:1cl, ,' 1, 'il)() Gem�i1-,
deglicdern. Mummelmannsberg wurde,,,·, 1972 - 1979 
mehreren Abschnitten gebaut. Das Stadticih:bcn ist gepr\s, 
von der Zusammenarbeit sozialer Instlt�it:,1,nen und Irnt:J· 
tiven Das pr:igt auch das GerneindelebPn 

D,1� in moderner Arl h,tl'ktur gl'b,111tt' h 1 ,,d1. ( ;,,meine: , _  
zentrum behcrbc,·gr ein,'n KindngarlL'l:, c·1·" lugs..'lldt·la�,. 
eine Altentagesstätte und Riiume für die Su,i:Jlarbeit. Auiie;
halb der Räumlichkeiten des Gemeindezt,,trurns liegt de, 
Kindertreffpunkt der Gemeinde. Da'- C, ,,:,·indezentru,�·, '"" 
Treffpunkt für unterschiedliche Grupp,,, ;r;, St?.d tteiLD,m h 
Angebote untcrxhicd1kh::-ter J\.rl g('ht ,,: ,, 1,,('indL' ,rnf <1H· 
Bedü1 fnis·;c dt_'r hZi:_1fi.._.:: kirclu.'nft·:·1-:;__'J": l. ,1(l�!t.•il:)t'l·:t}h,�wr 1 

nen und -.[�,l'\Vohner L·in und vc1-s11cht. ·.,1 1, 1:.1> ._ 1l·rtv.-i;:d� )J,, 
ben zu mtegrieren. Die Ausridüung der (�emeind,� ist sozi,ü
diakonisch geprägt. Der Kirchenvorst,md disk11ticrt zur z,�it 
das gemeindliche Profil im Zusc1mmenhang mh ch�m Wandei 
von Kirche und Stadtteil.Alle Pasior;:ite des Ccmeindebczir
kes sind i.n unmittelbarer Nähe am Gemi:-indl'�cn}rurP gele 
gen. Im Stadtteil befinden sich 2 CruHdsd�:•lt·,,, ! Cc5amt„ 
schule, 1 Haus der Jugend, l Krankcnhatb irn ,\ukl,;n1;,, 
Alten- und Behindertenwohnan!agt' c:c. Li1te fL,ltestdlt: der 

Hamburger U-Bahn befindet sieb in 1..mrnittPlhirt.'r '.'::H,e des 
Gemeindezentrums, 

Bewerbung:cn mit ausführlichcrn,. bandge,;c!meb1>n,-',1 Le· 
benslauf sind zu nchlen an den HeHn Propst ck; f� iichenkn-i
ses Stormarn - 13eLirk Reinbck-Billetal -, hn,. ·,, ;, •,:;c: 
Hamburg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anford,�rung e1m:ureiche.'1. 
Auskünfte erteilen Pastmin Waack, l-Llvigho,ster R.edder 46 d. 
22115 Hamburg, Tel. 040 / 7 15 7'i ;l(, Pastor ·1 m,chf-\ Havig · 



hor,;t,,r R,Lider 4i, c, ::21l'i lfa1nburg, Tel. 0-HJ / 7 Fi 64 81i. 
•.:;rnviE" Propst J-Iarrtcln „ R•�h.l.,:nl"iOT 1: 22359 }-Iambcrg, T2I 
()l�() / 6d 31 -±3 ·-· 0. 

sech:s \•\7 oche:n nach Ersc}io:•i� 
unci 1.f1�Tordnu1tg::,b!ottes. 

Lhc Ch;:istoplHJrthtS-�;!·,:eü·1de in Uergcdorf-\!Vesl :,ucht zun1
näch�;trnogl;chen Tl.'.nr,in 

eine Dia!wnin/einen Diakon ode, 
eine Sm:ia!p�id.igogin/einen Sozialpädagogen 

lür d.ie Leil;,�n�� der Jugenda: rheil" in der Gerneinde nüt eini?r 
/\rbelts:-,,c-it 1,,ron G:i 211 :�r-tn"H.:it�n pro \A/oLhe. 

[)ie \'?f'r::ütung erft)�gi �1ach dern K/\T-NFI<. 
Zur Zeit\, ird in Jem gemeind,�eigenen Jugendpavilion of

k1w foge1;Jsozialarhc:l und Jugendarbeit mit einer Jung
schar,�r{;ppe durchgeführt. 1n angenehmer Zusammenarbeit 
mit KirchennJrstand und Jugendausschdl sollen Sie die Ju 
gendarbeit leiten. Planung und Dmcbführung von Gruppen
akti\'itätcn ,:owie Koordination der bestehenden Arbeit wird 
-�hre /\ufgJbe sein

Die aktive:, i ugenJ;-:n1pncnleiter würden sich über Ihre tat-
k;·Jftige L:ntetstüi"zu;·g sc�hr frc�1en< 1Jie Jugi:�ndarbeit \-v-ird
voF, _f�1ge:r1dctnü fin:.-ir._;/ff•U unterstützt.

Schrii'tlich1.-� Bevverl_-,u11gtTt sinJ zu richte::1 an den ·Kircht:n-
\!Orstand ch�r (�hristophurusgerneinde, Fri.ed.rich" Frank--Bo
gen 31, ::10:?.3 r-tan·,l1;_rr�,

A, .. 3ll- Christophc!rusgemeinde ßergedorl-West · E 2

Das Kin:henki'eic;j ,1genchn�rk Ar,geln sucht für die drei Kir
c]-,:0ngernei,1den \ tunkbr;irup, Grundhof und Hushv, inner
halb der rdzvuilen Förddandsch;,ft Nordangelri, gclt'gen, 
zun1 näcl�t�;trr1öglichcn Tetrnin 

eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter

\'Vir v.:ürt„1cl1f.·rl uns etr-j_c JvEtarbe1tcr1n/t�inen �iit;::irbt:iter für 
... Je·rt. i\ui'bc1n u.nd ,.�ie Vv'clttorführu.:1.g einer ev(1ngelische11 Kin
der- und lD)',ffdJrbcn irmc:halb der drei Kirchengemeinden. 
Diic's karn� ül:cc' iu!1gsciur, Jugendarbeit, Begleitung 1n der 
Knnfirr11an(i1.."na rl:·s,:'1( ;_:1\��.zeiten S(.J'>Nie Begleitung Ehrenamt-

bd.det i:.-it, ch'r 
(hC Kindc7'- urH] 
Spag har, 

,;-.. n l'-.,len'-:chen, der qualifi>:ie:z-� ,:n1sge,. 
!(irche ;mgchcirt, für t.kn kirchli

b-·-·:--.,t'.:1: ,:·!:he;1 kein Frerrh.J\'\1ort i�,t, 1-ind der
zu setzen. 

· betreffenden Ge1neinden ,;D\vie eh
ren,_tr:1:·r .... -' Tv1it,�-r-;'ii_:,Hc·, ·:·;.r�en u!1d fv'litarheül:'r freuen sich -?iuf 
eint- ; eu ;\lit�rb:>it�fl.:.n_/ \.:�uln n.e11c.n T\i'litarbeitcr. Bei der 
\\i1Jhr:un�\<,�:Jche si�·1d \'\'�r gern hehdflich. 

cht:11 

dt�r \'c:Hxcit�-tt�lle ertolgt n::ch dt·.rn ](�rch1: 
i-::;.r>\ '-:\rtr2.g (I(A.T-NEKJ. 
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Das Kirchenkreisjugendwerk ist gespannt auf eine neue 
K,,llegir,/t,inen r.euen Kollegen und steht für Begleitung und 
l!nler:ctützung bereit.Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 
�il. Deu:mber 1993 zu richten an das Kirchenkreisjugendwerk 
Ange1n, ,,Nfl'C Schule'·, 24405 Rügge. 

Auskünfte erteilen die Pastoren Welsch, Tel. 04634/391, 
Miethe�, Tel. 04636/261, und Nielsen, Tel. 04631 /8714, sowie 
der Ki:rchenkreisjugend,vart Detlef Flüh, Tel. 04646/1066. 

Az · 30 -- Kirchenkreis Angeln - E 2 

Die F: v .-L.1i.h. Auferstehungsgemeinde sucht zum nächst
mhgli.::hen Termin 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Gemeindehelferin/einen Gemeindehelfer

für die Jung�char- und Jugendarbeit (38,5 Wochenstunden). 

Die Auferstehungs-Kirchengemeinde liegt verkehrsgünstig 
im Wohi-,hezirk Marmstorf am grünen Stadtrand von Ham
burg-Harburg. Sie hat bei ca. 5.000 Gemeindegliedern zwei 
Pfarrstellen, eine Diakonin für Konfirmandenarbeit (0,5 Stel
le), einen Sozialarbeiter, einen B-Kirchenmusiker und eine 
Pfarramtssekretärin. In den Kinderspielstunden sind vier 
nebenamtliche Mitarbeiterinnen tätig. 

Die Jugendarbeit hat sich zu einem Jugendbund aus Mäd
chen- un�i Jungengruppen entwickelt. ·über die Organisation 
hinaus verbinden uns gemeinsame Leitlinien und Ziele. Diese 
finden ihren Ausdruck in den regelmäßigen Gruppenstun
den, den wöchentlichen liturgischen Jugendgottesdiensten 
und in Freizeiten und Wanderungen. 

Der Jug,0ndbund wird getragen von einem großen Kreis
ehrenamtlicher Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter. 

Wir freuen uns auf eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter, 
die/der 

- offen ist für die gewachsenen Strukturen unserer Jugendar
beit und sich mit eigenen Ideen und Fähigkeiten einbrin
gen möchte.

- lritercsse am konzeptionellen Denken für die Jugend- und
Gemeindearbeit zeigt und bereit ist zu vertrauensvoller
Zusammenarbeit im Team sowohl mit haupt- als auch mit
Phn:n,1mtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten
und schulen und verantwortlich im Leitungskreis der Ju
c:endarbcit rrntwirken möchte.

sern puppenübergreifende Veranstaltungen (Freizeiten,
Mitarbeiterrunden, etc.) plant.

Neben Kirche und zugehörigen Gemeinde- und Jugend-
6iumen steht ein Gemeindezentrum zur Verfügung; eine :Mit
arbeiterwohnung ist vorhanden. 

Bcwu:,ungen sind bis zum 20. Dezember 1993 zu richten an 
den Kirchenvorstand der Auferstehungs-Kirchengemeinde 
Mannstor±, Ernst-Bergeest-Weg 61, 21077 Hamburg. 

,\uskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
Dieter Meyer, Tel. 040/760 30 93 (privat, abends), oder Pastor 
Dr. 01:c, Hanssen, Tel 040/760 22 33. 

Az.· 30 - Auferstehungsgemeinde - E 2 
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Wir suchen für unser Propsteialtenheim in Bad Segeberg 
zum 01.04.1994 

einen Heimleiter oder eine Heimleiterin. 

Das Altenheim mit Pflegestation ist soeben umgebaut und 
hat 78 Betten. Im Anbau befindet 3ich eine Aitentagesstatte. 

Sind Sie Diakonin oder Diakon mit Zusatzqualifikation 
oder haben Sie eine ähnlich Vorbildung und suchen eine neue 
Aufgabe? Die Stelle wird nach KAT IVa vergütet. Bewerbun
gen sind bis zum 30.11.1993 an den Kirchenkreisvorstand, 
Kirchplatz 1, 23795 Bad Segeberg zu richten. 

Az.: 30 KK Segeberg-D 11 

Die Ev .-Luth. St. Christophorus-Kirchengemeinde m 
Lübeck sucht zum 1. Januar 1994 

eine/einen Kirchenmusiker/in 

im nebenamtlichen Dienst. Die innerhalb der Arbeitszeit 
wahrzunehmenden Aufgaben werden im einzeinen durch 
eine örtliche Dienstanweisung festgelegt. Die nebenamtliche 
Anstellung soll übergangsweise bis zu einer späteren Wieder
besetzung der vorhandenen B-Stelle erfolgen. 

Unsere Gemeinde umfaßt ca. 5700 Gemeindeglieder und ist 
in zwei Pfarrbezirke aufgeteilt. Die geräumige Kirche aus 
dem Jahr 1954 hat etvva 350 Plätze und ist mit einer elektrop
neumatischen Kemper-Orgei ungefähr gleichen Alters ausge
stattet (13 Register, 2 Kombinationen). Im Gemeindesaal unter 
der Kirche steht weiterhin ein Klavier (Hellas) zur Verfügung. 
Umfangreiches Notenmaterial für Orgel-, Chor- und Blockflö
tenmusik ist vorhanden. 

Zu den Aufgaben unserer /unseres Kirchenmusikerin/
musikers gehört natürlich die musikalische Gestaltung der 
Gottesdienste und Amtshandlungen (keine Beerdigungen). 
Wir wünschen uns eine/n Mitarbeiter/in, die/der offen und 
kooperativ ist, Freude an gemeindebezogenem Musizieren 
hat und in dieser Richtung auch Neues versucht. 

Gegenwärtig gibt es in der Gemeinde folgende musizieren-
de Gruppen: Chor, Musikgruppe für Kinder (Singen, Flöten). 
Flötenensemble. Weiterhin werden ein Jugendsingkreis und 
ein Posaunenchor ehrenamtlich geleitet. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. St. Christophorus-Kir
chengemeinde, Im Eulennest 49, 23564 Lübeck; Tel.: 0451/ 
60 62 12. 

Die Bewerbungsfrist endet mit dem 30. November 1993. 

Az.: 30-Christophorus-Lübeck-T II/T 3 

Die E,•.-Luth. Erlöser-Kirchengemeinde in Hamburg-Loh
brügge sucht zum 01.08.199,± 

eine/n hauptamtliche/n B-Kirchenmusiker/in. 

Die hauptamtliche Kirchenmusikerstelle (B-Stelle) an der 
Erlöserkirche Hamburg-Lohbrügge (Nordelbische Landes
kirche) wird durch Erreichen der Altersgrenze des bisheriger, 
Stelleninhabers fre, und soll neu besetzt ,verden. 

Die Erlöserkirchengemeinde liegt sehr verkehrsgünstig im 
Südosten Hamburgs. Alle Schularten sind vorhanden. Bei 
mehr als 5000 Gemeindegliedern hat die Gemeinde 3 Pfarr
stellen. 

Nr. 21 

Folgende Musikinstrumente stehen zm Vt'rfügung: Mar
kussen-Orgel (J 959 umgebaut\ 3 Manuals'. Hauptwerk, Ober-
werk, Rückpositiv, Pedal 36 Regbter, ( Kuppeln, 3 Fr. Komt1i
nationen, Plektronische Traktur, Registcr-1--anzellen-Laden· 
Kegelladen, fahrbarer Spieltisch, Zustand: befri,.:'digend. 

Auiserd,·m stehen zur Verfügung ein Cernba lo (Sperrhake -
Passau 2 rv1anuale), ein Klavier. 

Bisherige musikalische Arbeit. Kirchenchm. Posau.nenchl,r, 
Combo, Blockflöten- und Cit,;,Tenkun,e. 

Für die Anstelhng ist die I3-Prühmg erforderlich. Die Ar-
steHung erfok;t im Angestelltenyerha1tnis nilch dem Kirchli
chen A�ge�tellten-Tarifvertrag (KAT-NFK), dem Kirchenmu
sikergesetz und der Allgemeinen Diem,tordmmg für Kirchen-
musiker in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. Texte stehen 
auf Wunsch zur Verfügung. Die Vergütung erfolgt je nach 
Dauer der vorherigen Tätigkeit als B-Kirchcnmusiker /in in 
den Vergütung5gruppen KAT-NEK V c bis IV b. 

Eine Wohnung ist nicht vorhanden. Bei der Beschaffung 
einer Wohnung ist die Cemeinde gern behilflich. 

Weitere Ausl<ünfte -- auch vor einer evtl. Bewerbung ertei
len auf Wumch: Pastor Reinsberg (Q,1[)/7 38 82 84), Pastor von 
Schierstedt (0,±fl-7 39 83 21), Pastoren Zimmermann (040-7 21 
37 32), Frau Sander (040/7 38 58 47). 

Bewerbungen mit den üblichen Unierlagen (Lebenslauf, 
Prüfungszeugnisse, Referenzen, Nachweis übn bisherige kir
chcnmusikalische Tütigkeit, Lichtbild) �verden erbeten bis 
zum 13.1] J9q3 an de; KirchenVL)rsLmd der Ev.-Luth. Er
liiserkirchengerneinde H,,mburg-Lohbrügge, Lohbrügger 
Kirchstr. 9, 21033 Hambm,�. 

Az.: 30-- Erlöser-Lohbrügge -T II/T 3 

Das Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche sucht möglichst zum 1. JJnnar 1994 

eine Leiterin oder einen Leiter 

für die Abteilung Werhtng und PR. 
Wir wünschen uns eint·n J\1enschen mit fachlicher oder 

praktischer Qualifikation für dies,' ,\ ufgabe; guten Einfällen, 
wie Konzepte für die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche zu erar
beiten, PR-Schriften und Werbemittel zu entwickeln und zu 
produzieren sind und wie die Sache der Kirche in der Öffent
lichkeit mit Text, Bild und Farbe anschaulich zu vertretcr: ist; 
Lust zur Zusammenarbeit mit Graphikern, Fotographen, 
Druckern, Textern, Kommunikationsfachleuten und enga
gierten Laien, ebenso wi;, mit den :\'litarbeiterinnen und Mit
arbeitern des AiÖ; Bereitschaft, Schreibtisch und Computer 
auch zu verla-:sen, urn vor Ort Nordei.bische Gemeinden, 
Dienste und \Verke in Hamburg und Schleswig-Holstein zur 
Gestaltung ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu beraten; überzeu
gender Be;ichung Z-Llr EYangelischen Kirche und ihrem Auf
trag. 

Die Vergütung erfolgt nach KAT. M.ündhche Anfragen und 
schriftliche Bewerbungf'n, die selbst,;er�tändlich vertraulich 
behandelt werden, sind bi�. zum 15. November 1993 zu richten 
an den Leiter des Amtes für Öffentlic:hkt'itsd1enst, Feldbnm
nenstrc1ße 29, 20]48 Hamburg, Telefon 040//�5 58 68/69.

Az.: 5309-1 - T II 
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Personalnachri eh ten 

Ernannt: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 der Pastor z.A. Dr. Michael 
13 ieh 1, z.Z. in Lübeck, bei gleichzeitiger 13egründung eines 
Dienst\-erhältnisses als Pastor auf Lebenszeit (einge
schränktes Diensl\erlüiltnis - 50 '1/., -) zur Nordelbischen 
Ev .-Luth. Kirche zum Pastor der 1. Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde St. Johannes in Lübeck-KücknitL, Kirchenkreis 
Lübeck; 

mit \Virkung vom 1. Dezember 1993 der Pastor Ham-Norbert 
Hubr ich, z.Z. Militärpfarrer in Tarp, zum Pastor der 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Selent, Kirchenkreis 
Plön. 

13erufen: 

Mit Wirkung vom 1.Januar 1994auf die Dauen-onfünfJahren 
der Pastor Hubertus Ho tze ,  bisher in Kappeln, in das Amt 
eines Mentors für die Ausbildung von Vikaren der 
Nordclbischen fü .-Luth. Kirche mit dem Dienst- Wld 
Wohnsitz in Lübeck; 

mit Wirkung \·om 1. Nm·ember 1993 auf die Dauer rnn 
5 Jahren der Pastor i. W. Rudolf Lehma nn bei gleichzei
tiger Beendigung des Wartestandes zum Pastor der 
Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche für Seelsor
ge in der Jugendanstalt Hahnöfersand mit dem Dienstsitz 
Elbinsel Hahnöfersand / Jork / Niederelbe; 

mit Wirkung vom 1. Januar 1994 der Pastor Horst Webecke ,  
bisher in  Lübeck, in  einem eingeschränkten Dienstverhält
nis (5(1 '¼,) zum Pastor der Pfarrstelle des Kirchenkreises 
Lübeck für Altenarbeit. 

Eingeführt: 

Am 10. Oktober 1993 der Pastor Erich Behrens  als Pastor in 
die 1. Pfarrstelle der St. Nikolai - Kirchengemeinde 
Elmshorn, Kirchenkreis RantLau; 

am 10. Oktober 1993 der Pastor Dr. Friedrich Brand i-Hi n n
r i chs  als Pastor in das Amt eines Referenten in der 
Bischofskanzlei für den Sprengel Hamburg; 

am 3. Oktober 1993 der Pastor Edgar Schwedler  als Pastor 
in die Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Pankratius 
Ochsenwerder, Kirchenkreis A]t-Hamburg-13ezirk 13erge
dorf; 

am 3. Oktober 1993 der Pastor Hans-Martin S torm als Pastor 
in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Burg auf Feh
marn, Kirchenkreis Oldenburg; 

am 12. September 1993 der Pastor i\1atthias W i ec h m an n cils 
Propst des Kirchenkreises Eutin und gleichzeitig als Pastor 
in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Eutin. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 3. November 1993die Pastorin z. A. Wiebke 
R o g a 11, zuletzt in Südafrika, im Rahmen ihres Dienstver
h:i ltnisses a 1s Pastorin auf Probe zur Nord elbischen 
E\'.-Luth. Kirche mit der Dienstleistung im Kirchenkreis 
Stormarn - Bezirk 13ramfold - Volksdorf-. 

Eingestellt: 

Mit \Virkung vom 1. November 1993 der Pastor Erhard Graf, 
bisher in Vippachedelhausen / Ev.-Luth. Kirche in Thürin
gen, als Pastor der Nnrdclbischen Ev.-Luth. Kirche auf 
dem Dienstposten des Evangelischen Pfarrers bei der 
U-Bootflotti.lle in Kiel (zunächst Erprobungszeit im Ange
stelltem,erhältnis des Bundes).

Übertragen: 

Mit \Virkung vom 1. Januar 1994 auf die Dauer von 1 () Jahren 
der Pastorin Dr. Monika S chwinge , bisher in Kiel, auf 
Grund ihrer \'On der Kirchenkreissvnode am 11.9.1993 
erfolgten Wahl das Amt der Pröpsti� des Kirchenkreises 
Pinneberg mit dem Dienstsitz in Pinneberg und gleichzei
tig als Pastorin im Verbund mit dem Propstenamt die 
2. Pfarrstelle der Christus-Kirchengemeinde Pinneberg.

Übernommen: 

Mit Wirkung vom l. November 1993 der Pastor Erhard Graf , 
bisher in Vippachedelhausen / Ev.-Luth. Kirche in Thürin
gen, als Pastor in ein Dienslverhiiltnis auf Lebenszeit zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche bei gleichzeitiger Frei
stellung für den hauptamtlichen Dienst in der Milit:ir
seelsorge. 

Entlassen 

Entlassen auf eigenen Antrag aus dem Dienst der Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche mit Ablauf des 31.10.1993 der OKR 
Peter S toll vom Nordelbischen Kirchenamt in Kiel. 
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